
Personalservice und MKF 

Personal und Zentrale Services 1 LiNZ 

An alle GeschäftsbereichsdirektorInnen/MitarbeiterInnen Unser Zeichen 
der Stadtverwaltung sowie an die GF'"""°" der KUK GmbH, 0000445/2011 PerS 
SZL GmbH, IKT Linz GmbH und ILG zur Information 

Datum 

Linz, 08.03.2016 

bearbeitet von 

Zimmer / Telefon 

elektronisch erreichbar 

Sonderurlaub mit Bezügen 

Ein Sonderurlaub mit Bezügen kann aus wichtigen persönlichen und familiären Gründen 

oder aus einem sonstigen besonderen Anlass gewährt werden, sofern keine zwingenden 
dienstlichen Interessen entgegenstehen. Es gibt allerdings auch Sonderurlaube, die von 
der Rechtsprechung Dienstverhinderungen gleichgehalten werden und unabhängig von 
dienstlichen Interessen gewährt werden müssen. Diese sind in der folgenden Tabelle 

unter den Punkten 1 — 6 angeführt. 

Ein Sonderurlaub muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Anlass 
stehen und kann auch stundenweise konsumiert werden. 

Für Teilzeitbeschäftigte gelten die angegebenen Stundenausmaße aliquot. 

In der folgenden Tabelle werden die Anlässe und die maximale Dauer für die Gewäh- 

rung eines Sonderurlaubes mit Bezügen dargestellt und gleichzeitig festgelegt, wer die- 
sen genehmigt. 

Sonderurlaub gemäß den Punkten 7, 8, 9 a) u. b) und 12 a) u. b), der in Summe das 
jährliche Gesamtausmaß von einer Woche/5 Arbeitstagen (= 40 Stunden für Vollbe- 
schäftigte) je DienstnehmerlIn übersteigt, bedarf der Zustimmung des Personalreferen- 
ten. Sonderurlaube gemäß den Punkten 7, 8, 9 a) u. b), 11 und 12 dürfen das jährliche 
Gesamtausmaß von einem Monat/22 Arbeitstagen (= 173 Stunden für Vollbeschäftigte) 

je Dienstnehmerln nicht überschreiten. 

Die Beantragung erfolgt entweder mit dem Allgem. Antragsformular bzw. Multi-Punkt- 
Formular (abrufbar im IMAG) oder im ESS im Dienstweg. 

In Zweifelsfällen steht das PZS zur Abstimmung zur Verfügung. 
Ansprechpartner sind:
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A. Sonderurlaube, die zu gewähren sind: 
 
 

Anlass 
Dauer des  
Sonderurlaubes 

Zuständigkeit 
Besondere Voraussetzungen 
Anmerkungen 

1 Wohnungswechsel 1 Arbeitstag Geschäftsbereichsleitung 
(Delegation durch MD

in
) 

 

 

2 

 

 

Eheschließung/Begründung 
einer eingetragenen Part-
nerschaft: 
 

a) des/der Dienstneh-
mers/-in 
 

b) eines Kindes, eines El-
ternteiles, von Ge-
schwistern oder des 
Kindes des/der Lebens-
gefährten/-in bzw. 
des/der eingetragenen 
Partners/-in  

 

 
 
 
3 Arbeitstage 
 
 

1 Arbeitstag 

 

Geschäftsbereichsleitung 
(Delegation durch MD

in
) 

 

 

 

3 Geburt eines Kindes der 
Ehegattin, der Lebensge-
fährtin, der eingetragenen 
Partnerin  

 

2 Arbeitstage 
 

Geschäftsbereichsleitung 
(Delegation durch MD

in
) 

 

 

4 
 

Tod: 
 

a) des/der Ehegatten/-in, 
des/der Lebensgefähr-
ten/-in, des/der einge-
tragenen Partners/-in, 
eines Elternteiles oder 
Kindes 
 

b) von anderen nahen An-
gehörigen  

 

 
3 Arbeitstage 
 
 
 
 
 
 
 

1 Arbeitstag 
oder 
bis zu 3 Arbeits-
tagen 

 

Geschäftsbereichsleitung 
(Delegation durch MD

in
) 

 

 
 
 
 
 
 
 

insbesondere wenn er bzw. sie 
mit dem/der Verstorbenen im 
gemeinsamen Haushalt lebte 
 

wenn dem/der Dienstnehmer/-in 
die Besorgung des Begräbnisses 
obliegt 

5 Elementarereignisse:  
unzumutbare Dienstaus-
übung aufgrund eines Ele-
mentarereignisses (z.B. 
Hochwasser, Schneechaos, 
Glatteis, Wirbelsturm) 

 
 

Bei MitarbeiterIn-
nen mit Gleitzeit 
wird bis zum Be-
ginn der Blockzeit 
keine Dienstzeit 
angerechnet. Ab 
Blockzeitbeginn 
wird die gerechtfer-
tigte Abwesenheit 
vom Dienst  
(=Dienstverhinde-
rung) als Dienstzeit 
gewertet 
 

Geschäftsbereichsleitung 
(Delegation durch MD

in
) 

 
 

Unzumutbarkeit liegt vor, wenn 
ein (rechtzeitiger) Dienstantritt 
nicht möglich ist, z.B. durch Un-
passierbarkeit von Straßen, Brü-
cken oder Bahntrassen oder 
durch Ausfall von öffentlichen 
Verkehrsmitteln; 
die Dienstverhinderungsgründe 
sind in der Dienststelle glaubhaft 
zu machen 
 

6 Lebensphasenabhängige 
Bedürfnisse 

1 Arbeitstag Geschäftsbereichsleitung 
(Delegation durch MD

in
) 
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B. Sonderurlaube, die gewährt werden können: 
 
 

Anlass 
Dauer des  
Sonderurlaubes 

Zuständigkeit 
Besondere Voraussetzungen; 
Anmerkungen 

 

 

7 Promotion oder Sponsion 
des/der Dienstnehmers/-in 

 

1 Arbeitstag 
 

Geschäftsbereichs-
leitung 
(Delegation durch MD

in
) 

 

 

8 

 

Sonstiger besonderer An-
lass (z.B. Promotion, Spon-
sion des Ehemannes/der 
Ehefrau, des Lebensge-
fährten/der Lebensgefährtin 
oder eines Kindes von 
ihnen)  

 

1 Arbeitstag 

 

Geschäftsbereichs-
leitung 
(Delegation durch MD

in
) 

 

der Geburtstag des/der Dienst-
nehmers/-in und der Schul-
sprechtag sind keine Gründe 

 

9 
 

 

Elementarereignisse:  
 

 

a) im Katastrophenfall Er-
möglichung von Maß-
nahmen zur unmittelba-
ren Gefahrenabwehr 
bzw. zur Wiederherstel-
lung eigener Güter (z.B. 
Auspumpen des Kellers 
bei Hochwasser, o.ä.) 
 

b) MitarbeiterInnen, die als 
Angehörige von Organi-
sationen im Katastro-
phen- bzw. Rettungs-
einsatz stehen (z.B. 
Feuerwehr, Rotes 
Kreuz, o.ä.) 

 

 
bis zu 3 Arbeits-
tagen 
 
 
 
 
 
 
 

für die gesamte 
Dauer des Ein-
satzes 

 

Geschäftsbereichs-
leitung 
(Delegation durch MD

in
) 

 
 
 
 
 
 
 
Geschäftsbereichs-
leitung 
(Delegation durch MD

in
) 

 
 
 
 
 
 

 

die zu Grunde liegenden Um-
stände sind glaubhaft zu ma-
chen 
 
 
 
 
 
 
die Geschäftsbereichs-
direktorInnen haben ihre Auf-
zeichnungen über die gewährten 
Sonderurlaube aufgrund eines 
Elementarereignisses i.Z.m. Pkt. 
9 a) und b) an das PZS zu 
übermitteln 
 
 

 

10 
 

Erfüllung familiärer Pflich-
ten: 
 

a) zur Betreuung von na-
hen Angehörigen 
(der/die Ehegatte/-in 
und gleichgestellte 
PartnerInnen (eingetra-
gene Partnerschaft, Le-
bensgemeinschaft) und 
Personen, die in gera-
der Linie verwandt sind, 
ferner Geschwister, 
Stief- Wahl- und Pflege-
kinder) 
 

b) Pflege eines im ge-
meinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten 
Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes, das das 
12. Lebensjahr noch 
nicht überschritten hat 

 

 
 
bis zu 40 Stunden 
jährlich für Voll-
beschäftigte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bis zu 20 Stunden 
jährlich für Voll-
beschäftigte 

 

PZS
 

(Delegation durch PD
in
)
 

 

 
 
Voraussetzung dafür ist, dass 
ein Pflegeurlaub nicht oder nicht 
mehr bewilligt werden kann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voraussetzung dafür ist, dass 
kein Anspruch mehr auf Pflege-
freistellung besteht und zu-
mindest zwei Kinder im gemein-
samen Haushalt des/der An-
tragstellers/-in leben 
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Anlass 
Dauer des  
Sonderurlaubes 

Zuständigkeit 
Besondere Voraussetzungen; 
Anmerkungen 

 

11 
 

 

Gewerkschaftliche Veran-
staltungen: 
 
a) i.Z.m. einer Gewerk-

schafts- bzw. Personal-
vertretungstätigkeit  
 

b) Teilnahme an einer 
sportlichen Aktivität 
(z.B. SVM-Schimeister-
schaft)  

 
 
a) und b) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
bis zu einem Mo-
nat pro Jahr 
 
 

bis zu 40 Stunden 
jährlich für Voll-
beschäftigte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
PD

in
 

(Delegation durch B) 
 
 

PD
in
 

(Delegation durch MD
in
) 

 
 
 
 
 

PD
in
 

(Delegation durch B) 
 
 
 
 

 

 

Dienstfreistellungen gem. a) u. 
b) dürfen in Summe einen Mo-
nat pro Jahr nicht übersteigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
weitere 20 Stunden jährlich kön-
nen bewilligt werden, wenn die 
Bediensteten für denselben 
Zweck ebenso viel Erholungsur-
laub aufwenden 

 

12 
 

 

Weitere Dienstfreistellun-
gen:  
 

a) sonstige Gründe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Teilnahme oder Mitwir-
kung an Trainingslehr-
gängen, Vorbereitungs-
kursen und sportlichen 
Wettbewerben von zu-
mindest landesweiter 
Bedeutung 

 

bis zu 40 Stunden 
jährlich für Voll-
beschäftigte  
 
 
 

über 40 Stunden 
 
 
 
 
 
 
 

bis zu 80 Stunden 
jährlich für Voll-
beschäftigte 
 

 

PD
in
 

(Delegation durch MD
in
) 

 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

PD
in
 

(Delegation durch B) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bei Teilnahme an Trainingslehr-
gängen und Vorbereitungskur-
sen dann, wenn die Bedienste-
ten für denselben Zweck ebenso 
viel Erholungsurlaub aufwenden 

 
 
 

C. Inkrafttreten 
 
 

Diese Regelung tritt mit 1.4.2016 in Kraft. Gleichzeitig werden die früheren Regelungen 

vom 4.6.2013 (Elementarereignisse) und vom 31.3.2014 (Sonderurlaub mit Bezügen) 

aufgehoben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Martina Steininger 

(Magistratsdirektorin) 

(elektronisch beurkundet) 

 


